
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1924/2/12 1Ob92/24
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.02.1924

Norm

JN §57

Rechtssatz

Für die Klage auf Bewilligung der Löschung einer Satzpost in österreichischen Kronen, deren Aufwertung streitig ist, ist

als Streitwert nicht der zi4ernmäßige Betrag der Forderung, sondern das begründete Interesse des Klägers an der

Löschung maßgebend.

Entscheidungstexte

1 Ob 92/24
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